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Sitzung: 02.12.2025 

Vorlagennummer BV2/131/2025 
 
 

 
Anfrage der SPD-Fraktion vom 18.06.2025 
hier: Temporäre Ampelanlage auf der Bruchstraße im Kreuzungsbereich 

Schwelmer- / Flurstraße mit Absperrung Verkehrsfläche auf der Flurstraße 
 

 

Frage 1: 

Zu welchem Zweck und für welche Dauer wurde diese temporäre Ampelanlage 
errichtet? 
 

Antwort:  
Es handelt sich um die verkehrliche Absicherung von Tiefbaumaßnahmen der 
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH, die vor Ort Arbeiten an der Fernwärme-, Strom- 

und Wasserversorgung durchführen muss. Die Maßnahme ist seit dem 08.05.2025 
und aktuell bis zum 30.11.2025 genehmigt.  
Da die Netzgesellschaft noch mit den Leitungsarbeiten zugange ist, geht der 

Bauleiter des beauftragten Tiefbauunternehmens LTG Mönchengladbach mbH von 
einer notwendigen Verlängerung der Genehmigung aus. Vor dem Abschluss der 
Leitungsarbeiten kann das Tiefbauunternehmen die Baugrube nicht wieder 

verschließen. In der Baustellenkarte der Netzgesellschaft (Projektnummer P2124997) 
ist eine Fertigstellung voraussichtlich für Januar 2026 angesetzt. 

 
 
Frage 2: 

Wurden Anlieger im Vorfeld über diese Maßnahme informiert und wenn ja, wann und 
in welcher Form? 
 

Antwort: 
Der Baufirma wurde in der erteilten Sondernutzungserlaubnis zur Bedingung 
gemacht, dass die Anlieger durch schriftliche Mitteilung spätestens vier Tage vor 

Beginn der Maßnahme (08.05.2025) schriftlich zu informieren sind. In welcher Form 
die Information durch die LTG oder die Netzgesellschaft stattgefunden hat, ist nicht 
bekannt.  

Informationen über die Maßnahme sind online in der Baustellenkarte der 
Netzgesellschaft einsehbar. 
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